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à travailler; elle a trouvé dans ce travail une occupation et une
source de revenus."

Nous osons espérer que la bonne réussite de ces ouvrages
fera disparaître bien des préventions et engagera d'autres communes
de la Gruyère à profiter des subsides fédéral et cantonal pour le
plus grand avantage de tous.

Qu'elles imitent Bellegarde!

Berichtigung.

In der Mitteilung- über den mm Oftm-weforeW, im
letzten Heft, S. 15., werden die Kosten der Kultur zu Fr. 3376. 60
im ganzen oder zu Fi-. 75 per tausend Pflanzen angegeben. Wie sieh
nachträglich herausstellt, sind in diesen Beträgen sämtliche Auslagen
für Einrichtung und Unterhalt des Forstgartens Tot inbegriffen.
Wird von letztem nur derjenige Teil in Betracht gezogen, welcher
(1er bisherigen Pflanzenlieferung für den Oberrückwald entspricht, so
stellen sich die Kosten der bis jetzt ausgeführten Aufforstung auf
Fr. 1692. 11. oder Fr. 37. 60 pro °/oo Pflanzen.

Über Imprägnierung des Holzes,

mit specieller Berücksichtigung des Systems Boucherie.

Von ArnoM iSpyclwljrer, Besitzer der Imprägnieranstalt Langenthal.
(Schluss).

4. Während das pneumatische Verfahren hauptsächlich zur
Imprägnierung von zugeschnittenem Holz, wie Eisenbahnschwellen,
Brettern etc. dient, erfolgt bei Rundhölzern, wie Telegraphenstangen,
Einfriedigungsholz etc. das Einpressen der Imprägnierflüssigkeit
fast ausschliesslich durch /?y<7ro.s7a/£scA(m Drwcfe und zwar bei
den gefällten, doch unentriudeten Stämmen. Es sei über dieses in
der Imprägnieranstalt des Verfassers zur Anwendung gelangende
Verfahren folgendes bemerkt:

Schon im Jahre 1839 liess M. 77ch7// in England ein Ver-
fahren patentieren, nach welchem das Stammende mit einem Be-
hälter umgeben wurde, der die zu injizierende Flüssigkeit enthielt.
Dieselbe drang infolge des natürlichen Aufsaugungsvermögens des

Holzes in dasselbe ein.
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